
 

 

Einwohnergemeinde Zuzwil 

 
Mitteilungsblatt Nr. 2/2021 Mai 
Erscheint in unregelmässiger Folge 

 
 

Einladung zur Gemeindeversammlung 
 

Mittwoch, 26. Mai 2021, 20.00 Uhr, 
in der Turnhalle, Oberdorf 6 

 

Traktanden 
 

1. Jahresrechnung 2020 
a) Information und Genehmigung 
b) Datenschutz, Bericht der Aufsichtsstelle für 2020; Kenntnisnahme 
 

2. Reglement über die Konzessionsabgabe Stromversorgung; Genehmigung 
 

3. Verschiedenes 
 
Informationen zur Schule Zuzwil 

 
Die Unterlagen liegen in der Gemeindeverwaltung wie folgt zur Einsichtnahme auf: 

- Nr. 2 während 30 Tagen vor der Gemeindeversammlung (vom 23. April 2021 bis  
22. Mai 2021) 

- Nr. 1 während 7 Tagen vor der Gemeindeversammlung (vom 19. Mai bis 25. Mai 2021) 
 
Die in Gemeindeangelegenheiten stimmberechtigten Personen sind zur Gemeindeversammlung 
herzlich eingeladen.  
 
Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen, in Wahlsachen innert 10 
Tagen, nach der Versammlung schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt Bern-
Mittelland einzureichen (Art. 63ff Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG). Die Verletzung von Zu-
ständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstanden (Artikel 49a Gemeindegesetz 
GG; Rügepflicht). Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Wahlen und 
Beschlüsse nachträglich nicht mehr Beschwerde führen. 
 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung liegt 7 Tage nach der Versammlung während 30 Tagen 
bei der Gemeindeverwaltung öffentlich auf. Während der Auflage kann schriftlich Einsprache beim 
Gemeinderat erhoben werden. Der Gemeinderat entscheidet über allfällige Einsprachen und ge-
nehmigt das Protokoll. 
 
Covid-19-Schutzkonzept 
Das Schutzkonzept für die Durchführung von Gemeindeversammlungen wird gemäss den aktuells-
ten Vorgaben des Kantons Bern umgesetzt. 
 
Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen. 
Der Gemeinderat 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Zuzwil-coat_of_arms.svg
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Liebe Zuzwilerinnen 
Liebe Zuzwiler 
 
Es ist so üblich nach den 
ersten 100 Tagen im Amt 
eine erste Bilanz zu zie-
hen. Aus meiner Sicht fällt 
diese positiv aus. Erfreuli-
cherweise ist in unserem 
Dorf wieder die ge- 

wünschte Ruhe eingekehrt. Dies sowohl in der 
Bevölkerung als auch in der Schule, in unserer 
Gemeindeverwaltung und dem Gemeinderat. 
 
Die Zusammenarbeit sowohl mit der Gemeinde-
verwaltung wie innerhalb des Gemeinderates 
steht auf sehr einvernehmlichen und erfreulichen 
Beinen. Wir haben das grosse Privileg, dass wir 
von jeglichem einschränkenden und engen Partei 
Korsett befreit sind. Die Diskussionen finden in 
einem sehr offenen, konstruktiven und zielorien-
tierten Rahmen statt. 
 
Die Arbeit ist uns aber keinesfalls ausgegangen. 
Allen voran Andreas Keiser hat mit der Schule 
eine sehr aufwendige und zeitintensive Aufgabe 
zu meistern. Aufgrund der zu geringen Schüler-
zahlen hat uns der Kanton beauftragt die beste-
henden drei Schulklassen in zwei Schulklassen à 
drei Jahrgänge zusammenzufassen. Er hat diese 
Aufgabe mit Bravour gelöst. Das Lehrer Kollegi-
um ab dem neuen Schuljahr steht bereits fest. Er 
hat der Schule, zusammen mit der Schulkommis-
sion und dem Schulleiter, in dieser kurzen Zeit 
neue und sichtbare Strukturen gegeben und viele 
Schritte in die richtige Richtung eingeleitet.  
 
Michel Kläy ist daran sowohl die Informatik wie 
die Telefonie, die bis jetzt sehr auf gesplittet und 
demzufolge kostenintensiv ist, zu vereinheitli-
chen. Dies tönt relativ einfach, ist aber in Tat und 
Wahrheit eine sehr knifflige und ebenfalls zeitin-
tensive Herausforderung. Sein generöses Enga-
gement zu Gunsten unserer Seniorinnen und 
Senioren wird sehr geschätzt. Unsere Finanzen 
sind und bleiben eine dauernde Herausforde-
rung. 
 
Obschon kein Bauland mehr zur Verfügung steht, 
hat Konrad Steiner erstaunlich regelmässig Bau-
gesuche zu prüfen, abzuklären und zu beurteilen. 
Zudem werden die beiden Wohnungen in unse-
rem Gemeindegebäude frei. Da steht die Frage 
im Raum in welchem Rahmen die Wohnungen 
saniert werden sollen. Die Sanierungsarbeiten 
müssen organisiert und koordiniert werden. Es 
gilt neue Mieter zu evaluieren.  
 
 
 

 
Der Unterhalt unserer Gemeindestrassen ist ein 
wichtiger Dauerauftrag. Als erfahrener Baufach-
mann hat Christian Bärtschi ein geübtes Auge, 
nicht nur für den Zustand der Strassen, sondern 
auch für die Benützer, die vielleicht nicht immer 
die gewünschte Sorge zu unseren Gemein-
destrassen tragen. Er ist daran diese Aufgabe 
ganz gezielt mit unserem neuen Werkmeister 
Hase Rufer anzugehen. Im Weiteren gilt es die 
schon etwas ältere Pendenz des Talgutdurch-
gangweges zu lösen. 
 
Wie jeder Lehrling, zahle auch ich etwas Lehr-
geld in meiner neuen Aufgabe. Ein erstes Pro-
jekt, die Integration der Gemeinde- und Finanz-
verwaltung von Deisswil/Wiggiswil in Zuzwil, ist 
leider nicht gelungen. Es hat sich gezeigt, dass 
die Zeit dafür noch nicht reif ist. Die verschiede-
nen Verhandlungsrunden haben sich trotzdem 
gelohnt. Der Kontakt und das Vertrauen mit un-
seren geschätzten Nachbargemeinden hat sich 
spürbar verbessert.  
 
Das Räderwerk Gemeinderat, Verwaltung, 
Hauswart und Werkmeister läuft rund und bereits 
gut geschmiert. Es gilt dazu aktiv Sorge zu tra-
gen und zu hoffen, dass dies so bleibt. Ich danke 
an dieser Stelle jedem Einzelnen für sein aktives 
Mitdenken, sein engagiertes Mitmachen und die 
sehr angenehme und kooperative Zusammenar-
beit! 
 
Ich wünsche Ihnen liebe Zuzwiler und Zuzwile-
rinnen und unserem schönen Dorf eine sonnige 
und erfreuliche Sommerzeit und hoffe auf weitere 
Schritte in Richtung unserer gewohnten Normali-
tät. 
 
Mit gemeinschaftlichen Grüssen 
Bernhard Hofer 
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* Gemeindeversammlung 

 vom 26. Mai 2021 
 
 
Traktandum 1 

 

 

Jahresrechnung 2020 
a) Information und Genehmigung 
 
Der Gesamthaushalt (inkl. SF Abwasserentsor-
gung und Abfall) schliesst mit einem Aufwand-
überschuss von CHF 31‘914.70 ab. Budgetiert 
war ein Aufwandüberschuss von CHF 40‘392.00. 
Die Besserstellung gegenüber dem Budget 2020 
beträgt CHF 8‘477.30. 
Der Allgemeine Haushalt (exkl. Abwasserentsor-
gung und Abfall) schliesst mit einem Aufwand-
überschuss von CHF 65'924.02 ab. Budgetiert 
war ein Aufwandüberschuss von CHF 48'612.00 
 
Gemäss Art. 71 GG verabschiedet der Gemein-
derat die Jahresrechnung 2020 der Einwohner-
gemeinde Zuzwil. Die Gemeindeversammlung 
genehmigt das Ergebnis des Gesamthaushaltes, 
welches sich wie folgt präsentiert: 
 
ERFOLGSRECHNUNG  
 Gesamthaushalt 

Aufwand 
Ertrag  
Aufwandüberschuss 
 

CHF 
1‘989‘156.33 
1‘957‘241.63 

31‘914.70 

davon  Allg. Haushalt 

Aufwand 
Ertrag  
Aufwandüberschuss 
 

CHF 
1‘841‘971.37 
1‘776‘047.35 

65‘924.02 

 Spezialfinanzierung 
Abwasserentsorg. 

Aufwand 
Ertrag 
Ertragsüberschuss 
 

CHF 
 

98‘903.81 
131‘321.33 
32‘417.52 

 Spezialfinanzierung 
Abfall 

Aufwand  
Ertrag  
Ertragsüberschuss 
 

CHF 
 

48‘281.15 
49‘872.95 

1‘591.80 

INVESTITIONSRECHNUNG CHF 
 Ausgaben 

Einnahmen 
Nettoinvestitionen 
 

56‘849.55 
21‘700.00 
35‘149.55 

   
NACHKREDITE CHF 0.00 

Alle in der Nachkredittabelle aufgeführten Budgetüber-
schreitungen sind gebunden und/oder liegen in der 
Kompetenz des Gemeinderates. 

 

Der Aufwandüberschuss des Allgemeinen Haus-
haltes wird über das Eigenkapital gedeckt, wel-

ches sich per Rechnungsabschluss auf 
CHF 261'862.57 reduziert hat. 
 
Der Ertragsüberschuss von CHF 32'417.52 der 
Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung (SF 
Abwasserentsorgung) wird dem Eigenkapital der 
SF Abwasserentsorgung gutgeschrieben. Dieses 
beläuft sich per Rechnungsabschluss 2020 somit 
auf CHF 338'152.20. 
 
Der Ertragsüberschuss von CHF 1'591.80 der 
Spezialfinanzierung Abfall (SF Abfall) wird dem 
Eigenkapital der SF Abfall gutgeschrieben. Die-
ses beläuft sich per Rechnungsabschluss 2020 
somit auf CHF 12'377.70. 
 
Der Vorbericht informiert Sie ausführlich über die 
Jahresrechnung. Die detaillierte Jahresrechnung 
samt Vorbericht kann in der Gemeindeverwaltung 
oder auf der Homepage der Gemeinde eingese-
hen oder bezogen werden. 
 
Der Gemeinderat genehmigte die Jahresrech-
nung 2020 am 29. März 2021. Die Revision 
durch die BDO AG, Burgdorf, erfolgte am 28. 
April 2021. Es wurden keine Beanstandungen 
festgestellt. 
 
Antrag  
des Gemeinderates und der Revisionsstelle: 
 
Genehmigung der Jahresrechnung 2020. 
 
 

b) Datenschutz, Bericht der Aufsichtsstel-
le für 2020; Kenntnisnahme 
 
Die BDO AG ist Datenschutz-Aufsichtsstelle für 
unsere Gemeinde. In ihrem Bestätigungsbericht 
vom 03. Mai 2021 wird festgehalten, dass die 
gesetzlichen und reglementarischen Daten-
schutzvorschriften im Kalenderjahr 2020 einge-
halten worden sind. 
 
Antrag des Gemeinderates: 
 
Der positive Bericht der BDO AG wird zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
Traktandum 2 

 

 

Reglement über die Konzessionsabgabe 
Stromversorgung; Genehmigung 
 
Die Genossenschaft Elektra, Jegenstorf (Elektra) 
hat im Jahr 2009 mit der Einwohnergemeinde 
Zuzwil (Gemeinde) einen Konzessionsvertrag 
abgeschlossen. In diesem Vertrag erteilt die Ge-
meinde der Elektra die Sondernutzungskonzes-
sion den öffentlichen Grund und Boden für den 
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Bau und Betrieb elektrischer Anlagen zu nutzen. 
Für die Einräumung dieser Rechte bezahlt die 
Elektra der Gemeinde eine jährliche Konzessi-
onsabgabe in der Höhe von 8.5% des an den die 
Kunden in der Gemeinde verrechneten Netznut-
zungsentgelts. Diese beträgt maximal CHF 
400.00 pro Zähler und Jahr. Die Elektra belastet 
die Konzessionsabgabe den Kunden auf den 
Stromrechnungen unter "Abgaben und Leistun-
gen an Gemeinwesen". 
 
Beim Vertragsabschluss im Jahr 2009 wurde der 
Gemeinderat (anstelle Gemeindeversammlung) 
als zuständige Genehmigungsinstanz definiert. 
Dieser Entschied basiert auf der Beurteilung des 
per 01.01.2008 in Kraft getretenen Stromversor-
gungsgesetz durch den Verband Bernischer Ge-
meinden (VBG), welcher den Gemeinderat als 
rechtlich "genügende" Instanz betrachtete. 
 
Im Jahr 2018 hat das Bundesgericht (BGer 2C-
399/2017) ein Urteil zur Fragestellung der zu-
ständigen Genehmigungsinstanz gefällt. Daraus 
geht hervor, dass für die rechtmässige Erhebung 
einer Konzessionsabgabe ein kommunales Reg-
lement erforderlich ist. Das Reglement muss vom 
Stimmbürger oder einem Gemeindeparlament 
beschlossen werden. Konzessionsverträge wie 
es die Gemeinde Zuzwil mit der Elektra hat, bil-
den keine genügende Rechtsgrundlage. 
Die Elektra hat die Situation juristisch prüfen 
lassen. Der Konzessionsvertrag zwischen der 
Elektra und der Gemeinde ist grundsätzlich aktu-
ell. Die Verknüpfung des bestehenden Konzessi-
onsvertrages zum neuen Reglement kann mit 
einem Anhang zum Vertrag gelöst werden. 
 
Das Reglement über die Konzessionsabgabe 
Stromversorgung wird der Gemeindeversamm-
lung vom 26. Mai 2021 zur Genehmigung bean-
tragt. Die Unterlagen zum Versammlungstrak-
tandum liegen vom 23. April bis 22. Mai 2021 in 
der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf 
oder können auf der Homepage der Gemeinde 
eingesehen werden. 
 
Antrag des Gemeinderates: 
 
Genehmigung des Reglements über die Konzes-
sionsabgabe Stromversorgung. Das Reglement 
tritt per 01. Januar 2022 in Kraft. 
 
 
Traktandum 3 
 

Verschiedenes 
 
Gemeinderat Andreas Keiser, Ressort Bildung, 
informiert an der Versammlung über Aktuelles 
aus der Schule Zuzwil. 
 
 

* Aus dem Gemeinderat 
 

 

Tagesschule Schuljahr 2021/2022 
Ergebnis der Umfrage 
 
Gestützt auf das Volkschulgesetz des Kantons 
Bern sind die Gemeinden bei genügender Nach-
frage verpflichtet, eine Tagesschule anzubieten. 
Eine genügende Nachfrage besteht, wenn min-
destens 10 Kinder das Angebot nutzen. Die Ta-
gesschule bietet verschiedene Module an.  
 
Aufgrund der jährlichen Bedarfsumfrage sind 30 
Rückmeldungen eingegangen, wovon lediglich 
zwei Familien ein Bedarf angemeldet haben. Im 
Schuljahr 2021/2022 wird somit in Zuzwil keine 
Tagesschule angeboten. 
 
 

Der Gemeinderat entscheidet sich für die 
Virustests an der Schule Zuzwil –  
Begleitbrief an die Eltern 
 
Liebe Eltern 
 
Der Gemeinderat hat sich an mehreren Sitzun-
gen und intensiven Diskussionen mit den Ver-
antwortlichen beim Kanton mit den Massentests 
auseinandergesetzt. Der Entscheid fiel uns 
schwer, da es uns bewusst ist, dass die Meinun-
gen bei diesem sensiblen Thema bei den Fami-
lien sehr weit auseinander liegen. Aus Sicht des 
Gemeinderates gilt es bei diesem Entscheid über 
eine Teilnahme an den Massentests, den Eingriff 
in die persönliche Freiheit gegen den Nutzen für 
die Gesundheit der Allgemeinheit abzuwägen. Im 
Weiteren scheint es uns wichtig, dass sowohl die 
Befürworter als auch die Gegner von Tests sich 
frei dafür oder dagegen entscheiden können. Bei 
diesem sehr persönlichen Entscheid sollte nicht 
ein Mehrheitsentscheid gelten. 
 
Wir sind überzeugt, dass sich die Stärke einer 
Gesellschaft darin zeigt, wie gut sie die 
schwächeren Menschen und die Minderheiten 
schützt.  
Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, 
dass alle Massnahmen zum Ziel haben, die älte-
ren Menschen sowie jene mit Vorerkrankungen 
zu schützen. Es ist uns klar, dass dies von den 
jungen und gesunden Menschen, welche ein 
deutlich geringeres Risiko für einen schweren 
Krankheitsverlauf haben, grosse Opfer verlangt. 
Hier muss aber angemerkt werden, dass wir im 
Vergleich zum nahen Ausland in der Schweiz 
moderate Einschränkungen erdulden müssen.  
 
Das Ziel der Massentests ist die Aufrechterhal-
tung des Präsenzunterrichts an der Schule und 
der Schutz der Kinder, der Familien und Lehrper-
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sonen. Der Test mittels Speichelprobe ist einfach 
und schmerzlos. Er ermöglicht die Erkennung 
von neuen Virusmutanten. Zudem können Per-
sonen erkannt werden, welche keine Symptome 
zeigen, den Virus aber in sich tragen und weiter-
verbreiten können. Für den Gemeinderat ist es 
entscheidend, dass die Tests in der Schule abso-
lut freiwillig sind. Nimmt ein Kind nicht teil, hat 
dies keine negativen Konsequenzen. Diese Kin-
der werden nicht automatisch in Quarantäne 
geschickt. Für sie gelten die aktuell gültigen 
Massnahmen weiter, wie wenn die Gemeinde 
sich nicht an den Tests beteiligen würde. Bei 
einer Teilnahme der Gemeinde an den Tests 
können alle Eltern frei entscheiden, ob ihre Kin-
der den Test machen sollen oder nicht. Würde 
die Gemeinde nicht mitmachen, könnten all jene 
Eltern, welche den Test begrüssen, nicht vom 
Test profitieren (in den Pilotgemeinden waren 
dies zwischen 70-90%). Es ist auch zu betonen, 
dass eine Zustimmung der Eltern zum Test nicht 
bedeutet, dass sie ihre Kinder bis zum Ende der 
Testkampagne testen lassen müssen. Sie haben 
jederzeit das Recht sich von den Tests zurückzu-
ziehen. Genauso können Eltern ihre Kinder spä-
ter nach Testbeginn noch anmelden.  
 
Aus all diesen Überlegungen hat sich der Ge-
meinderat Zuzwil dazu entschieden, die Schule 
für die Tests anzumelden und damit den Eltern, 
welche ihre Kinder testen lassen wollen, diese 
Möglichkeit zu geben, ohne diejenigen zu diskri-
minieren, welche die Tests ablehnen.  
 
Wir sind überzeugt, dass es mit Toleranz und 
Offenheit möglich sein wird, Meinungsverschie-
denheiten zu diesem Thema zu akzeptieren und 
trotzdem gemeinsam für das Wohl der Schule 
Zuzwil zusammenzuarbeiten. 
 
Der Gemeinderat 
 
 

Abgabe von Hygienemasken 
 
Aufgrund der Corona-Situation gilt vielerorts eine 
Maskentragpflicht. Die Gemeinde Zuzwil hat 
beim Kantonalen Führungsorgan (KFO) im ver-
gangenen Jahr Hygienemasken bestellt. Im Ok-
tober 2020 wurde die Bevölkerung informiert, 
dass Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 12. 
Altersjahr pro Person 5 Schutzmasken bei der 
Gemeindeverwaltung Zuzwil kostenlos beziehen 
können. 
 
Da unser Vorrat noch nicht aufgebraucht ist, dür-
fen Sie gerne weitere Hygienemasken abholen. 
Dieses Angebot gilt solange unser Vorrat reicht. 
 
Wir bitten Sie bei der Abholung der Masken die 
Hygiene- und Verhaltensregeln des BAG einzu-
halten. 

Die Masken werden nicht versandt. 
 
 

Strassenrennen Deisswil 
 
Das vom Cyclists Club Bern seit einigen Jahren 
durchgeführte Regional-Rundstreckenrennen in 
Deisswil b. Münchenbuchsee wird auch in die-
sem Jahr wieder durchgeführt. 
 
Der Wettkampf wird am Dienstag, 25. Mai 2021, 
wie gewohnt, in der Zeit von 18.00 bis ca. 20.30 
Uhr stattfinden. Gestartet wird in kurzen Abstän-
den in zwei bis drei Feldern von Neuhaus aus in 
Richtung Bangerten (Kartenausschnitt siehe 
Homepage Gemeinde Zuzwil). 
 
Wie seit einigen Jahren zählt auch in diesem 
Jahr das Rennen wiederum für die Meisterschaft 
der Regionalvereinigung BOE (Berner-Oberland-
Emmental). 
 
Die Strecke führt über das Gemeindegebiet von 
Zuzwil. Der Gemeinderat hat dem Gesuch zuge-
stimmt und bedankt sich bei der Bevölkerung für 
Ihr Verständnis und Rücksichtnahme. 
 
 

Häckselangebot 
 
Das Häckselgut wurde früher oft im Garten ver-
brannt, bis es zu einem Verbot vom Kanton ge-
kommen ist. Aus diesem Grund hatte die Ge-
meinde Zuzwil damals den Service vom Häck-
seldienst geschaffen. Der Häckseldienst findet 
aktuell 1x im Frühling und 1x im Herbst statt. 
Nach vorgängiger Anmeldung wird der Häcksel-
dienst durch die Gemeindeverwaltung organisiert 
und ist für die Einwohner von Zuzwil gratis. Fi-
nanziert wird der Häckseldienst mit der Spezialfi-
nanzierung Abfall – Gebühreneinnahmen. Auf-
grund der finanziellen Lage der Gemeinde und 
geringen Nachfrage vom Häckseldienst hat der 
Gemeinderat folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Häckseldienst wird weiterhin durch die Ge-
meindeverwaltung organisiert, jedoch werden die 
anfallenden Kosten ab dem Jahr 2022 nicht mehr 
gebührenfrei angeboten. Der Gebührentarif für 
den Häckseldienst wird aktuell ausgearbeitet und 
per 01.01.2022 entsprechend angepasst. Ge-
mäss dem bestehenden Abfallreglement muss im 
Mittel mehrerer Jahre die Abfallentsorgung auf-
grund der Spezialfinanzierung Abfall – Gebüh-
reneinnahmen kostendeckend sein. Da in den 
letzten Jahren die Abfallentsorgung nicht kosten-
deckend gewesen ist, muss auf eine Gebühren-
reduktion verzichtet werden. 
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Ausbau Glasfasernetz 
 
Swisscom hat die Gemeinde Zuzwil über den 
geplanten Ausbau des Glasfasernetzes infor-
miert. Erste Bauarbeiten sind ab Winter 
2021/2022 geplant, bereits im Sommer 2022 
werden die ersten Einwohner von Zuzwil ans 
ultraschnelle Internet angeschlossen sein. Bis 
zum Baubeginn sind noch zahlreiche Vorarbeiten 
nötig. 
 
Siehe Medienmitteilung am Schluss dieses Mit-
teilungsblattes. 
 
 

4-Zimmerwohnung im Gemeindehaus zu 
vermieten 
 
Per 1. Juli 2021 suchen wir für die 4-
Zimmerwohnung im Gemeindehaus neue Mieter. 
 
Die 4-Zimmerwohnung befindet sich im 1. Stock 
auf 2 Etagen und bietet viel Charme. Zur Woh-
nung gehört auch ein Gartenanteil sowie ein Au-
tounterstellplatz. 
Mietzins inkl. Nebenkosten und Autounterstell-
platz CHF 1'400.00. 
 
Interessierte melden sich telefonisch oder per E-
Mail bei der Gemeindeverwaltung Zuzwil: 
Tel. 031 761 02 23 
Mail: gemeinde@zuzwil-be.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Aus der Verwaltung  
 

 

Öffnungszeiten 
 
Die offiziellen Öffnungszeiten der Gemeindever-
waltung beschränken sich weiterhin auf zwei 
Vormittage wie folgt: 
 
Dienstag 09.00 – 11.00 Uhr 
Donnerstag 09.00 – 11.00 Uhr 
 
Das Gemeindepersonal ist in der Regel jedoch 
wie folgt anwesend: 
 
Barbara Marti, Gemeindeschreiberin: 
Montag- bis Donnerstagvormittag 
 
Sabine Tüscher, Finanzverwalterin: 
Montag- und Donnerstagvormittag 
 
Auch ausserhalb der Öffnungszeiten und unserer 
Anwesenheit vereinbaren wir gerne einen Termin 
mit Ihnen. Kontaktieren Sie uns unter gemein-
de@zuzwil-be.ch oder Tel. 031 761 02 23. 
 
 

Aktuelles 
 
Aktuelle Informationen werden laufend auf unse-
rer Homepage www.zuzwil-be.ch aufgeschaltet. 
 
 

Schalterschliessung 2021 
 
Der Schalter der Gemeindeverwaltung ist 2021 
wie folgt geschlossen: 
 
26. Juli 2021 bis 06. August 2021 
27. September 2021 bis 08. Oktober 2021 
27. Dezember 2021 bis 07. Januar 2022 
 
Die telefonische Erreichbarkeit in Notfällen wird 
sichergestellt. 
 
 

Wasserhärte in Zuzwil 
Die Wasserhärte in Zuzwil beträgt 25.8 fH° 
 
 

Mieten von Tischen und Bänken der Ge-
meinde 

 
Die Tische und Bänke der Gemeinde können für 
private Anlässe gemietet werden: 
 
Preis: CHF 4.00 pro Tisch 
 zahlbar beim Abholen der Tische  
 und Bänke 
 
 

mailto:gemeinde@zuzwil-be.ch
mailto:gemeinde@zuzwil-be.ch
http://www.zuzwil-be.ch/
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Gemeindeverwaltung 
Tel: 031 761 02 23 
Mail: gemeinde@zuzwil-be.ch 
 
 

Lärm – Bitte um gegenseitige Rücksicht-
nahme 
 
Nach der langen Winterzeit locken uns die früh-
lingshaften Tage und die sommerlichen Tempe-
raturen in die Natur. Viele Stunden wurden und 
werden nach wie vor im Rahmen der Corona-
Krise zu Hause verbracht. 
 
Trotz allem Verständnis möchten wir Sie darauf 
hinweisen und darum bitten, auf die Nachbar-
schaft Rücksicht zu nehmen und die Ruhezeiten 
einzuhalten. 
 
Für die gegenseitige Rücksichtnahme danken wir 
Ihnen im Namen aller Nachbarinnen und Nach-
barn sehr. 
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und viele 
schöne Stunden an der frischen Luft. 
 
 

Briefliche Stimmabgabe 

 
Anleitung für die briefliche Stimmabgabe: 

 Den Stimmrechtsausweis mit der Adresse 
der Stimmgemeinde Richtung Fenster in 
Pfeilrichtung ins Antwortcouvert legen. 

 Die ausgefüllten Abstimmungs- und Wahl-
zettel ins separate Stimmcouvert legen und 
dieses zukleben. 

 Das Stimmcouvert hinter den Stimmrecht-
sausweis ins Antwortcouvert legen und die-
ses zukleben. 

 
Bitte vergessen Sie nicht, den Stimmrecht-
sausweis zu unterschreiben. Ohne Unter-
schrift ist Ihre Stimme ungültig. 
 
Das Antwortcouvert für die briefliche Stimmabga-
be kann in den Briefkasten bei der Gemeinde-
verwaltung eingeworfen werden. Letzte Leerung 
ist am Wahl- und Abstimmungssonntag um 09.30 
Uhr. 
 
Bei Postaufgabe ist das Antwortcouvert unbe-
dingt rechtzeitig vor dem Wahl- und Abstim-
mungssonntag frankiert der Post zu übergeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Termine 
 

 

Gemeindeversammlungen 

 

 Mittwoch, 26. Mai 2021, 20.00 Uhr 

 Mittwoch, 24. November 2021, 20.00 Uhr 
 
 

Nächste Abstimmungen 

 

 Sonntag, 13. Juni 2021 

 Sonntag, 26. September 2021 

 Sonntag, 28. November 2021 
 
Die letzte Leerung des Briefkastens bei der Ge-
meindeverwaltung erfolgt jeweils am Abstim-
mungssonntag um 09.30 Uhr. 
 
Das Wahl- und Abstimmungslokal befindet sich 
im Gemeindehaus und ist am Wahl- und Ab-
stimmungssonntag von 10.00 bis 11.00 Uhr ge-
öffnet. 
 
 

Termine Seniorinnen- und Seniorenkom-
mission 

 
Die Seniorinnen- und Seniorenkommission hat 
sich Ende März 2021 entschieden, aufgrund der 
beschlossenen Massnahmen des Bundes wie 
Kantons, sämtliche Anlässe bis auf Weiteres zu 
streichen. 
Über allfällige Durchführen halten wir Sie auf 
unserer Homepage www.zuzwil-be.ch auf dem 
Laufenden. 
 
Die Seniorinnen- und Seniorenkommission be-
dankt sich für Ihr Verständnis. 
 
 

Altpapier - Sammeldaten 2021 

 

 10. Juni 2021 

 04. November 2021 
 
Es erfolgt vorgängig keine separate Zustellung 
eines Flugblattes mehr. 
 
 

Redaktionsschluss Mitteilungsblatt 2021 

 

 Mittwoch, 20. Oktober 2021 
 
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge. 
 
 

mailto:gemeinde@zuzwil-be.ch
http://www.zuzwil-be.ch/
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unsere Dorfschule 
 

 
 

 

Ein MUS-E Projekt an unserer Schule 
 
MUS-E ist ein Kunstvermittlungsprogramm und 
kombiniert künstlerische Aktivität mit Bildung. 
Unterschiedliche Kunstsparten werden in den 
Schulalltag integriert. 
Durch die aktive Auseinandersetzung mit den 
Künsten eröffnen wir den Kindern ein neues 
Lern- und Übungsfeld zur Entfaltung ihres Poten-
zials. 
 
Im Rahmen des Mus-E Projektes, hat die 1. und 
2. Klasse im ersten Semester mit Frau Baumann 
zuerst eigene, kleine Zwirbel, mit individuellen 
Mustern erstellt und dann gemeinsam 4 grosse 
Zwirbel, die nun den Pausenplatz schmücken. 
Seit Februar vertiefen sich die Kinder und Lehre-
rin jede Woche während zwei Lektionen im Car-
toon-Zeichnen. Herr Götz, ein erfahrener Zeich-
ner, der selbst schon ein Buch publiziert hat, 
zeigt uns, wie man mit wenigen Strichen glückli-
che, erstaunte, ängstliche und wütende Ge-
sichtsausdrücke darstellen kann. Wir können das 
Verben-Pantomime-Spiel aus unserem Deutsch-
unterricht im Mus-E Projekt wieder aufnehmen 
und plötzlich müssen die Kinder das Verb nicht 
nur erraten, sondern das dargestellte Verb auch 
gleich als Strichfigur (um genderneutral zu blei-
ben;) aufs Blatt bringen. Es ist faszinierend, wie 
gut die Kinder plötzlich eine meditierende oder 
ins Wasser springende Person als Strichfigur 
zeichnen können. Natürlich kommt dabei auch 
der Humor nicht zu kurz und es ist unklar, ob die 
dargestellte Person mit den Händen in die Seiten 
gestützt aus freier Fantasie hervorgekommen 
oder aus dem Schulalltag inspiriert ist. Passend 
zum Jahresthema der Schule, haben wir im 
Werkunterricht Heldenkostüme gebastelt und 
jedes Kind hat bei Herr Götz sein ganz persönli-
ches Heldensymbol entworfen. In Zuzwil sind nun 
13 zusätzliche Superheld*innen mit den coolsten 
Superkräften unterwegs! Wer braucht da noch 
Batman und Co.? 
 
K. Gerber, Klassenlehrperson 1./2. Klasse 
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* Verschiedenes 
 
 

 

Junge Familie sucht Eigenheim in Zuzwil 
 
Wir sind eine junge, 4-köpfige Familie und möch-
ten gerne in Zuzwil unseren Traum vom Eigen-
heim verwirklichen. Wir hatten hier unsere erste 
gemeinsame Wohnung in der alten Käserei. 
Schnell fühlten wir uns in diesem Dorf wohl und 
zu Hause. Die Natur, die Aussicht auf die Berge 
und die ausgezeichnete Lage ziehen uns nun 
zurück in das schöne Dorf. Wir haben immer 
noch Kontakte dort und auch für unsere Kinder 
ist Zuzwil mit dem tollen Spielplatz, Kindergarten 
und der Schule genau das Richtige. Noch heute 
kommen wir für Spaziergänge nach Zuzwil, oder 
kaufen im Lädeli von Herrn Holzer «den besten 

Nussgipfel der Welt» 😊. Zuzwil liegt uns wirk-

lich sehr am Herzen. 
 
Sollten Sie also beabsichtigen Ihr Haus zu ver-
kaufen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn 
Sie sich bei uns melden würden. Auch sind wir 
über jeden Hinweis oder Kontakt dankbar. 
Vielen Dank. 
 
Manuela & Marco Balzli mit Louisa & Mattia 
076 563 61 31 / marco.balzli@gmail.com 
 
 

 

 
 

Pflanzen statt Schotterflächen 
 
Schaffen Sie vielseitige Lebensräume! Ein Stein-
beet ist leblos und erwärmt seine Umgebung, 
während Pflanzen kühlend wirken, eine ange-
nehme Atmosphäre erzeugen und vielen Kleintie-
ren eine Lebensgrundlage bieten. 
 
Richten Sie Ihre Bestellung für einen kostenlosen  
Pflanzen-Flyer direkt an  
galabau@jardinsuisse.ch 
 
Auf www.naturmodule.ch finden Sie Anregungen, 
wie Sie die Biodiversität in Ihrer Umgebung för-
dern können. 
 
Auf www.ihr-gärtner.ch finden Sie kompetente 
Gärtner, welche Sie gerne beraten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:galabau@jardinsuisse.ch
http://www.naturmodule.ch/
http://www.ihr-gärtner.ch/
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News vom 

Festverein Zuzwil 

 

Geschätzte Zuzwiler*innen  
Es ist bereits einige Zeit vergangen, seitdem in unserem Dorf diverse Fenster wunderbar geschmückt 

und beleuchtet waren. Im letzten Mitteilungsblatt vom Januar 2021 haben wir ein Bilder- Preis- Rät-

sel publiziert. Der Festverein Zuzwil gratuliert Brigitte Lussi ganz herzlich zu ihrem souveränen Sieg! 

Sie hat das Rätsel mit den 20 Bildausschnitten der Adventsfenster 2020 fehlerfrei gelöst und ist 

deshalb die Gewinnerin der «Wandertasche». Diese startet nun bei ihr und macht ihre Reise durch 

Zuzwil:  

Ich bin eine 

Wandertasche 

 

Ein Geschenk ist diese Tasche, 

gefüllt mit beliebiger Sache. 

 

Um ganz ehrlich zu sein, 

ist «nur» der Inhalt dein. 

 

Die Tasche soll wandern 

von Haus zu Haus, 

jedoch niemals aus Zuzwil hinaus! 

 

Wein, Bier, Blumen oder Schokolade zuhauf, 

lass deiner Fantasie freien Lauf. 

 

Freude soll der Inhalt bereiten, 

lass dich dabei von deinem Herzen leiten. 

 

Jemanden überraschen und beschenken, 

oder an einen Geburtstag denken. 

 

Einfach so zum Danke sagen, 

oder als Aufsteller in schwierigen Tagen. 

 

Der Name des Empfängers kommt aufs Papier, 

zum Schluss kehrt die Tasche leer zurück zu mir. 

 

Erneut wird sie dann gefüllt auf Wanderschaft geschickt, 

damit sie möglichst viele Zuzwiler*innen beglückt. 

 

Deshalb geniesse den Inhalt und gib die Tasche weiter, 

es soll auch im Herzen des Nächsten werden hell und heiter. 

 

Die Wandertasche wurde losgeschickt vom Festverein, 

  Wir freuen uns aufs nächste Zusammensein! 

 

Wir sind sehr gespannt, wo überall die Wandertasche Halt macht und wann sie wieder zurück zu uns 

kehrt für eine nächste Runde durch unser Dorf. 
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2. Platz 

Familie Kälin 

Zuzwil 
 

Osterparcours 

 

Es hat wieder einmal etwas stattgefunden…😊! 

Rund 25 Familien aus unserem Dorf und der näheren Umgebung haben am spontan organisierten Os-

terparcours teilgenommen. Von den 8 Posten haben uns zahlreiche Fotos mit Osterkunstwerken aus 

Strassenmalkreide und Naturmaterialien erreicht. Zu Hause wurden weitere Bilder gemalt, die beim 

Wettbewerb gewinnen wollten. Wie viele Zuckereili sind im Glas? So lautete die Schätzfrage beim 

Posten 1. Die Schätzungen reichten von 50 bis 150, die richtige Lösung liegt bei 137. Familie Seiler 

aus Zuzwil und Familie Bentz aus Jegenstorf haben mit 126 gewonnen. Herzliche Gratulation! Beide 

wurden mit einer Flasche Rimuss beschenkt, damit sie ihren Sieg als Familie feiern können. Preise zu 

gewinnen gab es zudem auch bei den Posten 2,5 und 6.  
 

 

Osterbilder: Posten 5 
 

 
 

 

Ostereier aus Wald- und Naturmaterialien: Posten 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Platz 

Joel Leuenberger 

Iffwil 

2. Platz 

Lars Leuenberger 

Iffwil 
 

3. Platz 

Alissa von Büren 

Jegenstorf 

1. Platz 

Amy Seiler 

Zuzwil 

3. Platz 

Lily Seiler 

Zuzwil 
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2. Platz 

Familie Jorns 

Zuzwil 
 

Ostereier mit Strassenmalkreise: Posten 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Der Festverein Zuzwil gratuliert den Gewinner*innen ganz herzlich und bedankt sich bei allen  

Teilnehmenden fürs Mitmachen!  

 

 

 

 

 

 
Auf unserem Blog festverein-zuzwil.blogspot.com sind weitere Fotos vom Osterparcours  

aufgeschaltet. 

 

Geplante Anlässe im Jahr 2021 

 

 Generalversammlung am 30. April 2021 um 19.30 Uhr – 21.00 Uhr  

Alle Mitglieder vom Festverein Zuzwil haben eine persönliche Einladung erhalten. Auf der 

Homepage der Gemeinde und auf unserem Blog war der Anlass publiziert. 

 

 1. Augustfeier beim Schützenhaus Zuzwil  

Der Festverein Zuzwil und der Gemeinderat stecken bereits in den Vorbereitungen für die 

Nationalfeier. Wir halten uns an die offiziellen Vorgaben des Bundesrates und werden deshalb 

erst zu einem späteren Zeitpunkt über die Details zur Durchführung informieren.  

 

 Gänggelimärit am 18. September 2021 

Wir haben den Gänggelimärit in den Herbst verschoben in der Hoffnung, dass wir bis dann 

grünes Licht bekommen für die Durchführung.  

 

 Samichlausabend am 6. Dezember 2021 

Der Samichlausabend findet statt, die Adventsfenster im 2022 (Zweijahresrythmus). 

 

1. Platz 

Familie Zaugg 

Iffwil 

3. Platz 

Nino Kuster 

Zuzwil 
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Mitglied werden im Festverein Zuzwil 

Alle Zuzwiler*innen sind herzlich eingeladen, als Mitglied des Vereins mit ihrem Beitrag, Engagement 

und ihren Ideen mitzuhelfen, dass Zuzwil ein belebtes Dorf mit fröhlicher Geselligkeit und wachem 

Dorfgeist bleibt. 

 Einzelmitglieder CHF 10.- 

 Juristische Personen CHF 250.- 

Die Überweisung des Mitgliederbeitrags auf IBAN CH13 0900 0000 6039 6507 7 mit dem Ver-

merk MITGLIED gilt als Anmeldung. Neu kann auch per TWINT auf die Nummer 079 772 21 47 

einbezahlt werden. Bitte unter Nachricht euren Vor- und Nachnamen notieren, sowie «Mitgliederbei-

trag Festverein».  

Wer den Festverein Zuzwil finanziell unterstützen möchte, ohne eine Mitgliedschaft einzugehen, 

darf dies gerne als SPENDE deklariert machen. 

 

Herzlichen Dank! 

 

Für den Festverein 

Marlis Kälin (Präsidentin) 
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Medienmitteilung 
 
 
 
 
 

Ab Mitte 2022 profitiert Zuzwil von ultraschnellem 

Internet 

Swisscom hat die Gemeinde Zuzwil über den geplanten Ausbau des Glasfasernetzes informiert. 

Erste Bauarbeiten sind ab Winter 2021/2022 geplant, bereits im Sommer 2022 werden die ersten 

Einwohner von Zuzwil ans ultraschnelle Internet angeschlossen sein. Bis zum Baubeginn sind noch 

zahlreiche Vorarbeiten nötig.  

 

Swisscom hat das Versprechen abgegeben, jede Schweizer Gemeinde in den Dorfkernzonen mit Glasfa-

sertechnologien auszubauen. Davon profitieren auch die Einwohnerinnen und Einwohner von Zuzwil. Die 

Gemeindevertretung und Swisscom haben den Ausbau sowie den Baubeginn gemeinsam besprochen. Die 

ersten sichtbaren Bauarbeiten beginnen im Winter 2021/2022. 

 

Vorarbeiten beginnen bereits jetzt 

Bevor ab Frühling 2022 die Glasfaserkabel verlegt werden, sind noch Vorarbeiten nötig. Dazu gehört unter 

anderem das Einholen der Bewilligung für die Ausbauarbeiten auf privaten wie auch öffentlichen Grundstü-

cken. Swisscom wird hierfür die Eigentümer kontaktieren und Details besprechen. In einem weiteren Schritt 

muss die vorhandene Infrastruktur teils aktualisiert und aufgerüstet werden, um die höheren Bandbreiten 

übertragen zu können. Des Weiteren wird der Ausbau mit anderen Werken koordiniert, sollten zeitgleich 

weitere Infrastrukturbauten (bspw. Strassensanierung) durchgeführt werden.  

 

Immer informiert über den Ausbaustand  

Auf www.swisscom.ch/checker können Einwohner ihre Telefonnummer oder Adresse eingeben und prüfen, 

welche Leistungen und Produkte an ihrem Standort verfügbar sind. Ebenfalls können sie sich für eine au-

tomatische Benachrichtigung für ihren Standort eintragen. Swisscom wird die Interessenten dann informie-

ren, sobald an ihrer Wohnadresse neue Informationen zum Ausbau vorliegen. Weitere Informationen zum 

Swisscom Netz sind zu finden unter www.swisscom.ch/netzausbau. 
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Glasfasertechnologien von Swisscom 

Swisscom setzt schweizweit unterschiedliche Glasfasertechnologien ein, um individuell auf die lokalen 

Gegebenheiten eingehen zu können. In Zuzwil kommt die Glasfasertechnologie "Fibre to the Street – 

FTTS " (Punkt 2 auf Grafik) zum Einsatz, bei der Glasfasern bis kurz vor das Gebäude (FTTS) gezogen 

werden. Bei FTTS wird das Signal für die letzte Teilstrecke auf Kupferkabel bis in die Wohnungen und Ge-

schäfte geführt. FTTS bietet Bandbreiten von bis zu 500 Mbit/s.  

Weitere Informationen zum Swisscom Netz sind zu finden unter www.swisscom.ch/netzausbau.  

 

 

 

Modulare Glasfasertechnologien 

Die Glasfasertechnologien sind modular aufgebaut und ausbaufähig. Bei wachsendem Bedarf in Zukunft 

kann die bereits vorhandene Glasfaserinfrastruktur rasch ausgebaut und die Leistung damit gesteigert 

werden. Swisscom setzt dabei auf eine offene Architektur, die auch eine Kooperation mit einem dritten 

Netzbetreiber zulässt. 
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Freie Anbieterwahl 

Swisscom ist federführend beim Ausbau von Glasfasertechnologien in der Gemeinde Zuzwil, dennoch 

kann die Bevölkerung frei zwischen verschiedenen Anbietern wählen. So bieten beispielsweise Wingo, M-

Budget oder Sunrise Produkte auf dem Swisscom Netz an. 

 

Bern/Zuzwil, März 2021 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 
Rod Kommunikation AG 
in Vertretung von Swisscom AG 
 

  

Medienanfragen: 
Telefon: +41 43 355 40 18 
Email: medien.netz@swisscom.com 

 Kundenanfragen: 
Telefon: 0800 800 800 
Web: http://www.swisscom.ch 

 

mailto:media@swisscom.com
http://www.swisscom.ch/

